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Einleitung

	Der § 218 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) regelt den Schwangerschaftsabbruch. Seit seiner Einführung im Jahr 1871 ist er eines der umstrittensten Gesetze, das sich von einem drakonischen Abtreibungsverbot hin zu einer strengen, aber unter bestimmten Auflagen straffreien Ausnahmeregelung entwickelt hat. Die wichtigsten Stationen im Überblick sind:

	1871 – Einführung im Kaiserreich: Der Paragraph wurde mit der Reichsgründung in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Er stellte jeden Schwangerschaftsabbruch unter schwere Strafe. Frauen, die abtrieben, sowie beteiligten Ärzten drohte Zuchthaus (bis zu fünf Jahre).

	1920er Jahre – Handhabung in der Weimarer Republik: Die Strafen wurden leicht gemildert, das Verbot blieb jedoch bestehen. Tausende Frauen litten unter den gesundheitlichen Folgen gefährlicher, illegaler Eingriffe.

	1933–1945 – Machtergreifung der Nationalsozialisten: Das Gesetz wurde instrumentalisiert. Während Abtreibungen für „arische" Frauen unter hohe Strafen gestellt wurden, um den „arischen Nachwuchs" zu sichern, wurden bei als „minderwertig" eingestuften Personen sogar Zwangsabtreibungen durchgeführt.

	1971 – Die Protestbewegung in Westdeutschland: Unter der Parole „mein Bauch gehört mir" bekannten sich bundesweit 374 Frauen im Magazin Stern öffentlich dazu, abgetrieben zu haben. Dies löste eine breite gesellschaftliche Debatte aus.

	1976 – Die erste Reform: Die Indikationslösung wurde eingeführt. Ein Abbruch war straffrei, wenn medizinische, kriminologische (Vergewaltigung), eugenische (Behinderung des Kindes) oder soziale Notlagen vorlagen.

	1990er Jahre – Wiedervereinigung und Neufassung: Die DDR hatte zuvor die liberalere Fristenlösung (Straffreiheit in den ersten zwölf Wochen) angewandt. Nach langen Verhandlungen einigte sich der Bundestag 1995 auf den heutigen Kompromiss: Der Abbruch ist demnach grundsätzlich rechtswidrig, bleibt aber unter Auflagen (Frist von 12 Wochen + vorherige Pflichtberatung) straffrei. 

	Die aktuelle Situation: Aktuell ist der Schwangerschaftsabbruch im § 218 StGB (Bundesministerium der Justiz) verankert. Eine Reformkommission der Regierung empfahl Anfang 2024, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten Wochen aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen. Nach einer von leisen Tönen geprägten Debatte hat der Bundestag am 13.Mai 2009 mit 326 gegen 234 Stimmen beschlossen, die umstrittene Praxis der Spätabtreibung künftig strenger zu regeln. Die wichtigsten Punkte: Zwischen der Diagnose, dass ein Kind behindert oder geschädigt zur Welt kommen könnte, und einer Spätabtreibung müssen künftig mindestens drei Tage Bedenkzeit liegen. Der behandelnde Arzt ist zudem verpflichtet, der werdenden Mutter eine Beratung anzubieten. Die Frau darf die Beratung ablehnen. Ein Mediziner, der es versäumt, ein solches Gespräch anzubieten, kann mit einer Strafe von bis zu 5000 Euro belegt werden.

	Im Jahr 2008 hat sich die soziale Not in Deutschland laut eines Diakonie-Berichtes weiter verschärft. Viele Betroffene suchten eine Beratungsstelle auf, weil sie durch die Schwangerschaft in eine finanzielle Notlage und schwierige familiäre Situation gerieten. So waren 84 Prozent der Gespräche auch eine soziale Beratung. Sechs Prozent der Ratsuchenden waren minderjährig. 40 Prozent von Sozialleistungen abhängig.

	Und wie ist mit der Beratung durch die Stellen der katholischen Kirche? Die deutschen Bischöfe warten1997 in gespannter Ruhe auf ein klares Wort aus Rom. Vor einer Entscheidung des Papstes wollen sie sich zum heiklen Thema Schwangerenberatung öffentlich nicht äußern.

	Seit dem 27. Mai 1997, als fast die gesamte Bischofskonferenz ein „brüderliches Gespräch" mit dem Papst in Rom führte, steht die Bewertung der vatikanischen Glaubenskongregation aus: Ist der Beratungsschein, ohne den eine legale Abtreibung in Deutschland nicht möglich ist, „Beihilfe zum Mord" oder leistet die Kirche durch ihre Teilhabe am staatlichen Beratungssystem „Hilfe in Not"?

	Die Mehrheit der Bischöfe hatte dem Papst und seinem obersten Glaubenswächter, Kardinal Joseph Ratzinger, klarzumachen versucht, warum es „zentral wichtig" sei, dass die Kirche "den bedrängten Frauen möglichst nahe bleibt". Das 1995 neu geregelte Abtreibungsgesetz sei zwar unzureichend, argumentierte Karl Lehmann, damaliger Vorsitzender der Bischofskonferenz, doch in der katholischen Beratung könnten viele Frauen von einem Abbruch „abgehalten" werden. Die Kirche müsse ungewollt Schwangeren auch in Zukunft die Türen öffnen, „denn andere Beratungsstellen", sagte etwa der Erzbischof von Berlin, Kardinal Georg Sterzinsky, in einem Interview mit Radio Vatikan, „halten gar nichts vom Leben, sondern raten eher, das Kind zu töten".

	Bischof Johannes Dyba aus Fulda hat - bisher als einziger - eine andere Gewissens-entscheidung getroffen. Schon 1993 verfügte er für seine Diözese faktisch den Ausstieg aus dem Beratungssystem: Notlagengespräche ja, aber ohne Bescheinigung. Die Kirche, die den neuen Paragraphen 218 für eine weitere Verschlechterung des Lebensschutzes hält und ihn nach eigenen Angaben bekämpfen will, müsse „endlich klare Konsequenzen" ziehen und die Caritas sowie den Sozialdienst katholischer Frauen anweisen, keine „Tötungslizenzen" mehr auszustellen.

	Seit Inkrafttreten des neuen Abtreibungsrechts 1996 ist die katholische Schwange-renberatung ein Streitfall zwischen Kirche und Politik, weil die "Vorläufigen Bischöflichen Richtlinien" für die Beratungsstellen zum Teil weit über das Gesetz hinausgehen. So darf die Caritas keine Bescheinigung ausstellen, „wenn sich die ratsuchende Frau nicht auf eine Beratung im oben genannten Sinne (der katholischen Kirche, deren Dogma Abtreibung verbietet/d. A..) eingelassen hat". Zum zweiten kann sie abgewiesen werden, wenn die Beratung „wegen eines bestehenden Zeitdrucks nicht möglich ist", die Schwangere also erst kurz vor Ablauf der Abtreibungsfrist zur Caritas kommt.

	Das Ergebnis ist bekannt. Aus dem obersten Glaubenswächter, Kardinal Joseph Ratzinger wurde inzwischen Papst Benedikt XVI. für kurze Zeit, und der droht allem Abtreibungsbereiten mit dem Fegefeuer in der Hölle. Im Mittelalter verbrannte die Kirche Hexen und heute? Ja, es war immer schon ein Kreuz mit der Abtreibung und der Anwendung des § 218. Den Höhepunkt erreichte der Streit aber in der Bundesrepublik mit den sogenannten Memminger Prozess.

	 


Prozess von Memmingen

	Der Memminger Prozess fand von September 1988 bis Mai 1989 vor dem Landgericht Memmingen gegen den Arzt Horst Theißen wegen Schwangerschaftsabbruch statt. ...

	Der Monster-Prozess von Memmingen, wo die Strafjustiz einen Frauenarzt und 156 Patientinnen wegen angeblicher Verstöße gegen den Paragraphen 218 verfolgt, erinnert Sozialdemokraten, Grüne und Liberale an die Zeiten von Hexenverfolgung und Inquisition. Mit abschreckenden Justizaktionen wollte die Münchner CSU-Regierung in Bayern eine Art Gebärzwang für Schwangere durchsetzen und die soziale Indikation mit Hilfe willfähriger Richter aushebeln.

	Draußen tanzte eine buntscheckige Schar von Frauen aus der ganzen Bundesrepublik durch die mittelalterliche Stadt, von fremdartigen Rhythmen begleitet, mit Ketten um den Leib, mit ausgestopften Bäuchen, Christuskreuze hinter sich her schleifend. Alles Hexen?

	Jedenfalls protestierten die rund 1700 Frauen, aufgerufen unter anderem von der SPD und den Grünen, am vorletzten Samstag gegen die „Hexenverfolgung von Memmingen" und gegen die in der Schwabenstadt praktizierte „moderne Inquisition", wie Bayerns damaliger SPD-Vorsitzender Rudolf Schöfberger befand.

	Der Protest richtete sich gegen die Verfolgung Hunderter von Frauen, die in den letzten Jahren abgetrieben hatten, und gegen den derzeit laufenden Abtreibungsprozess gegen den Memminger Gynäkologen Horst Theissen. 

	Mehr als 150 verurteilte Frauen - diese Memminger Zwischenbilanz kam, angesichts der bayrischen Statistik, die für 1986 nur drei Verurteilungen von Frauen wegen Vergehen gegen den Paragraphen 218 ausweist, selbst dem Sprecher des bayrischen Justizministeriums merkwürdig vor. Das wirke, sagte Hans-Peter Huber, „schon etwas aufgebläht".

	Die protestierenden Frauen sehen in den Memminger Massenverurteilungen ein „Exempel" und ein „Pilotprojekt", wie die Grünen-Landtagsabgeordnete Margarete Bause bei der Demonstration urteilte. Ursula Pausch-Gruber, Vorsitzende der bayrischen SPD-Frauen, hält den Prozess für die „Begleitmusik zu den gesetzgeberischen Vorhaben" der Bayern in Bonn, die FDP-Bundestagsabgeordnete Hildegard Hamm-Brücher spricht von „politisch motivierten Prozessen".

	Durch die Prozesse und die Proteste ist Memmingen zum zentralen Austragungsort für eine neu entflammte Abtreibungsdiskussion geworden. Die Atmosphäre in dem Allgäu-Städtchen - 39 000 Einwohner, zwei Drittel Katholiken - erinnert Kritiker bereits an dunkle Stellen in der Stadtgeschichte, als noch die stramme und für viele Delinquenten tödliche "karolingische Halsgerichtsordnung" galt. Für leichtere Fälle stand im Rathaus ein hölzerner Pranger bereit, der vom Standgericht häufig und gerne gebraucht wurde.

	Auch etliche Hexen und Hexer wurden in Memmingen verbrannt, wenn auch laut Heimatpfleger Uli Braun "nicht so epidemiehaft wie in Nördlingen oder Würzburg". Nach einer alten Chronik wurde am 25. April 1656 die letzte Hexe von Memmingen öffentlich mit dem Schwert gerichtet und den Flammen übergeben, weil sie „Menschen und Vieh Schaden zugefügt" hatte.

	Das heutige Memmingen erscheint zumindest der Grünen-Stadträtin Jutta Kühlmuss als „sexualfeindliche Stadt". Die Frau hat Erfahrung: Es gab schrille Tumulte im Rathaus, als die Grüne während einer Marathonsitzung des Stadtrats im April 1985 ihrem Baby Moritz öffentlich die Brust gab. Das katholische Diözesanblatt zürnte ob der „frechen Schamverletzung", die sogleich der „wilden und provozierenden Nacktbaderei" zugeordnet wurde. (Am 10. September. )

	Eine Möglichkeit zu legalem Schwangerschaftsabbruch gibt es in der Stadt nicht, ebenso wenig wie irgendwo sonst im Allgäu. Die Kliniken in Memmingen und Kempten, Füssen und Illertissen lehnen Eingriffe bei Notlagen-Indikation grundsätzlich ab. Die Frauen müssen in weit entfernte Krankenhäuser reisen, nach Augsburg oder nach München.

	Wie aber soll, fragen sich viele in Bayern, eine Frau ihrer frommen Sippschaft oder ihrem Arbeitgeber erklären, dass sie mal eben für drei bis fünf Tage ins Krankenhaus muss? So hat es auch der jetzt angeklagte Frauenarzt Theissen gesehen: „Dann weiß in der ländlichen Umgebung jeder, was los ist. Davor hatten sie eine wahnsinnige Angst."

	Häufig hatte Theissen es mit Frauen zu tun, deren Notlage bedrückend war - zum Beispiel mit einer 40jährigen türkischen Arbeiterin, die ihren Fall so schilderte: " Mein Mann hat noch keine Arbeitserlaubnis, weil er noch nicht so lange hier ist. Wir haben drei Töchter und leben von dem Geld, das ich verdiene. Ich arbeite Schicht in der Fabrik. Wenn ich nicht zu Hause bin, kümmert sich mein Mann nicht um die Kinder. Er hat sehr großes Heimweh und trinkt sehr viel. Manchmal telefoniert er für über hundert Mark in die Türkei, dann haben wir bis zum Monatsende kein Geld mehr. Als ich wieder schwanger wurde, bin ich zu Dr. Theissen gegangen. Ich habe nicht gedacht, dass das verboten ist, denn bei uns in der Türkei darf man offiziell bis zum dritten Monat abtreiben. Nach dem Koran ist es zwar Sünde, aber ich bin nicht so gläubig. Ich hätte dieses Kind auf keinen Fall kriegen können, denn dann hätte ich meine Arbeit aufgeben müssen. Wenn ich dann vom Sozialamt gelebt hätte, wäre ich sicher bald ausgewiesen worden. Wir wohnen in einer sehr kleinen Wohnung. Ich muss aber beim Ausländeramt nachweisen, dass die Wohnung für uns groß genug ist, sonst bekomme ich keine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn ich jetzt noch ein Kind mehr hätte, müsste ich acht Quadratmeter mehr Wohnraum nachweisen. Das heißt, ich bräuchte eine neue Wohnung. Mit vier Kindern und einem Mann, der nicht arbeitet, ist es hier aber so gut wie unmöglich, eine Wohnung zu finden. "

	Sicher ist, dass Theissen, was selbst seine Ankläger einräumen, in jedem einzelnen Fall medizinisch einwandfrei handelte. Er besaß uneingeschränktes Vertrauen und den Ruf absoluter Diskretion. „Der Arzt", so eine Kemptenerin, „war ein Verbündeter der Frauen, der sich auch nicht bereichert hat."

	Solcher Ärzte wird es in Bayern künftig womöglich noch häufiger bedürfen. In keinem anderen Bundesland wird der legale Schwangerschaftsabbruch so massiv erschwert wie im CSU-Freistaat. In keinem anderen Bundesland zielen Politiker so fanatisch auf eine völlige Abschaffung der Abtreibung wie im erzkonservativen Bayern.

	Stimmung gegen den Paragraphen 218 machte etwa Edmund Stoiber, Straußens damaliger Staatskanzlei-Minister und späterer Ministerpräsident, der die „Morde an ungeborenen Kindern" und den „offensichtlichen Missbrauch der sozialen Indikation" anprangert. Stoiber pflichtete auch dem Fuldaer Bischof Johannes Dyba bei, der von einem „Kinder-Holocaust" gesprochen hatte.

	In Bayern ist, wie sonst nur noch in Baden-Württemberg, der legale Eingriff aus-schließlich Kliniken vorbehalten - und auch dort nur bei stationärer Behandlung mit einer Verweildauer von mindestens vier Tagen möglich. Viele kommunale wie staatliche Krankenhäuser im Freistaat jedoch lehnen Schwangerschaftsabbrüche selbst bei medizinischer Indikation grundsätzlich ab.

	„Schon jetzt", stellte „Pro Familia" im Süden der Bundesrepublik fest, „gibt es in Bayern ganze Regionen, in denen ein legaler Schwangerschaftsabbruch nicht mehr möglich ist" - Voraussetzungen für einen allseits beklagten „Abtreibungstourismus" in liberalere Bundesländer, für den heimlichen Gang zu einem Dr. Theissen oder, wenn''s den nicht gibt, für den Weg zu einem Kurpfuscher, vulgo "Engelmacher".

	„Eigentlich müsste", sagt "Pro Familia"-Landesgeschäftsführer Joachim von Baross, „die bayrische Landesregierung auf die Anklagebank": „Sie drängt hilfesuchende Frauen nicht nur in die Illegalität, sie sorgt auch dafür, dass sie wie Verbrecher vor Gericht gezerrt werden."

	In Bayern beginnt das Spießrutenlaufen bereits bei der Beratung, die ohnehin auf staatlich genehmigte Stellen beschränkt ist. Die Berater dürfen keinerlei Adressen von hilfsbereiten Ärzten oder Kliniken hergeben. Vielmehr soll laut Regierungsdekret „klargestellt werden, dass der Abbruch die rechtswidrige Tötung eines Kindes darstellt"; nur „im besonders gelagerten Ausnahmefall" dürfe „auf Strafverfolgung verzichtet" werden.

	Die Absicht ist unverkennbar: Die Frauen sollen sich wie Kriminelle fühlen - wie die Memminger Justizopfer, die fünf Jahre lang das Stigma einer Vorstrafe tragen müssen.

	Das Wunschziel bayrischer Justizpolitik wird ebenso deutlich: Abschaffung der sozialen Indikation, Adoption statt Abtreibung. An dieser Vorgabe orientierten sich offenbar auch die Memminger Amtsrichter, die in allen Verurteilungsfällen die Möglichkeit zur Adoption unterstellt haben. Frauen sind, wie die alternative „Tageszeitung" kommentierte, „in Bayern zum Gebären verpflichtet".

	„Das Allgäu", kommentierte die damalige Bundesfamilienministerin Rita Süssmuth den Theissen-Prozess, „ist eine sehr katholische Gegend. Es herrscht allgemein die Meinung, dass es keine sozialen Indikationen geben darf."

	Politisch verantwortlich für den Memminger Massenprozess eine Frau: die damalige bayrische Justizministerin Mathilde Berghofer-Weichner, damals 57.

	Die oft als „Schwarze Hilde" apostrophierte Katholikin hat eine steile politische Karriere hinter sich. Schon 1968 wurde die resolute Juristin stellvertretende CSU-Vorsitzende unter Franz Josef Strauß. Zwei Jahre später zog sie in den bayrischen Landtag ein, schon nach einer Legislaturperiode wurde sie als erste Frau in der Landesgeschichte ins Kabinett berufen - als Staatssekretärin im Kultusministerium.

	Stets tritt die massige und überaus bayrisch wirkende Frau, die privat Orchideen züchtet und bemalte Eier sammelt, für das „Bollwerk Bayern" ein. So kämpft sie da-gegen, „dass Bayern eines Tages ein Türkenstaat wird", oder sie fordert, die Namen von Kirchenabtrünnigen im Kirchenblatt zu veröffentlichen: „Man will doch wissen, wer dazugehört."

	Die Bescheinigung, „ihren Mann zu stehen", empfindet das Mannweib in Straußens Männerkabinett als „das höchste Kompliment". Neue Gelegenheit, sich zu bewähren, bekam sie, als sie im Oktober 1986 zur Justizministerin berufen wurde. Sie wies ihre Beamten an, gesetzgeberische Maßnahmen zur Verhütung einer „Abtreibungspille" zu prüfen, die noch gar nicht im Handel war.

	Die Abtreibungsdebatte hatte die kinderlose Witwe bei Amtsantritt zunächst für eine „ausgestandene Sache" gehalten. Da musste sie inzwischen umdenken. Letzten Dezember gab sie in Landshut vor dem Arbeitskreis „Juristen in der CSU" die Anweisung aus, doch „zu schauen", wie man die Abtreibungsregelung „so gestalten kann, dass sie nicht in diesem Maße unterlaufen und missbraucht werden kann".

	Unter den Zuhörern war Landshuts Landgerichtspräsident Fritz Anders, ein Mann, der wie kaum ein anderer das repressive Klima in Straußens Südstaat repräsentiert.

	Bereits 1986 äußerte sich Anders auf eine Weise zur Abtreibungsproblematik, die einen Schwabenstreich wie in Memmingen auch anderswo in Bayern möglich erscheinen lässt: Öffentlich erörterte Anders, obschon sonst „kein Befürworter der Todesstrafe", deren Einführung im Zusammenhang mit der Abtreibung.

	Der niederbayrische Chef-Richter, nebenher auch Vizepräsident der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, forderte, der Freistaat dürfe sich mit der derzeitigen Abtreibungspraxis „nicht abfinden". Alle gesellschaftlichen Gruppen, so Anders, seien „aufgerufen, täglich neu Sturm zu laufen gegen das Unrecht, das um uns herum geschieht". Artikel 47 der bayrischen Verfassung gehe nach wie vor von einem „Weiterbestehen der Todesstrafe" aus. (Der Artikel wurde mittlerweile emtfernt).

	Todesstrafe auf Abtreibung hatte es zuletzt unter dem Massenmörder Adolf Hitler gegeben, der den Paragraphen 218 im Jahre 1943 für Fälle verschärfte, in denen der Abtreibende „die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt".

	Einer der leidenschaftlichsten Abtreibungsgegner im Freistaat ist der Münchner Ner-venarzt Ernst Theo Mayer, CSU-Mitglied und Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesärztekammer. Auf Ärztetagungen pflegt er seine Kollegen zur „Kratzdienst-verweigerung" aufzurufen und den Frauen jede eigene Entscheidungsbefugnis abzu-sprechen: „Ihr Bauch gehört ihnen zwar, aber was bei einer Schwangerschaft auch noch in dem Bauch ist, das gehört ihnen nicht."

	Mayer ist Mitglied einer in Ulm residierenden „Europäischen Ärzteaktion", die gegen die „Embryonenkiller einer sozialistisch-liberalistischen Konsumgesellschaft" Front macht und die Finanzierung der „sozialen Hinrichtung ungeborener Kinder" aus öffentlichen Kassen und Krankenkassen für verfassungswidrig hält.

	Tatsächlich wurden in der alten Bundesrepublik jährlich 200 000 Schwangerschafts-abbrüche von Krankenkassen verrechnet. Hinzu kommen nach einer noch unveröffentlichten Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht mindestens noch 100 000 Frauen pro Jahr, die abtreiben, ohne den Instanzenweg einzuhalten. Auf jährlich 15 000 wird die Zahl jener Frauen geschätzt, die den Eingriff im Ausland vornehmen lassen.

	Nur 88 540 Schwangerschaftsabbrüche wurden 1987 an das Statistische Bundesamt gemeldet. Die weitaus meisten Fälle kamen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen -Aufnahmeländer für Frauen, denen anderswo nicht oder nur unter erschwerten Um-ständen geholfen wird.

	Mittels „wallraffmäßiger Recherchen" hat Strauß-Gefolgsmann Mayer herausgefunden, dass zum Beispiel 1984 statt der 5011 statistisch erfassten Abbrüche in Wahrheit mehr als 30 000 Abtreibungen, getarnt durch unverdächtige Befunde, von bayrischen Ärzten vorgenommen wurden.

	Staatsminister Edmund Stoiber wollte die hohen Dunkelziffern, die freilich auch die Wirkungslosigkeit des Strafrechtsparagraphen 218 belegen, dazu nutzen, die Ärzte an die Kandare zu nehmen. Mit Leistungsverweigerung durch die Kassen und verschärften Strafbestimmungen will Stoiber die Ärzte zur Ehrlichkeit zwingen - oder zum Verzicht auf Abtreibungen.

	Stoiber scheut dabei auch nicht vor einem weiteren jener Alleingänge Bayerns zurück, wie sie die CSU auf vielen innenpolitischen Feldern sucht. In einem Streitgespräch mit Rita Süssmuth nahm Stoiber sogar einen Bruch mit der CDU in Kauf: „Dann müssen halt die im Norden ihr eigenes Wahlprogramm auflegen."

	Zwar hielt auch Stoiber eine Änderung des Paragraphen 218 bei den gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen nicht für möglich, er baut aber auf eine zunehmende „Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung". Die soll offenbar durch Prozesse wie in Memmingen beschleunigt werden - mit einer auf schiere Abschreckung angelegten Justizstrategie.

	Die 1. Strafkammer am Landgericht - mit fünf Männern schon bedrohlich besetzt - hat nicht weniger als 32 Verhandlungstage anberaumt. Erst am 17. Februar soll nach bisheriger Planung das Urteil über den Ketzer in Weiß gesprochen werden - so lange dauern selbst Mordprozesse selten.

	Worauf das Spektakel hinauslaufen soll, ist offenkundig. Nicht, ob der damals einzige Frauenarzt am Ort die soziale Indikation im Einzelfall vielleicht auch einmal zu Unrecht angenommen hat, steht im Vordergrund des juristischen Interesses. Die wahre Funktion des Justizschauspiels liegt in dem Versuch, die im Paragraphen 218 a fixierte Notlagen-Indikation auf dem Umweg über die Rechtsprechung auszuhöhlen oder gar abzuschaffen.

	Die bayrische Grünen-Abgeordnete Bause ist überzeugt, diese Marschrichtung für das Memminger Gericht sei von oben verordnet - vom bayrischen Staatsministerium der Justiz. Tatsächlich hätte schon die Anklagebehörde die Möglichkeit gehabt, eine Vielzahl der aufwendig zusammengekratzten Fälle gar nicht erst zur Anklage zu bringen.

	Ausdrücklich lässt die Strafprozessordnung eine solche Begrenzung des Prozessstoffs zu - gerade auch, um überflüssige Großverfahren zu vermeiden. Doch für die Memminger Staatsanwälte mussten es immer noch 156 Fälle sein, die sich dem Gy-näkologen heute noch vorwerfen lassen, offenbar damit das Spektakel richtig rund wird und auch zur erwünschten saftigen Strafe führt.

	„Die Höhe der zu erwartenden Strafe" war schon im letzten Herbst für den Haftrichter der Grund, den bis dahin unbescholtenen Frauenarzt wie einen Schwerverbrecher für sechs Wochen hinter Gitter zu bringen. Länger allerdings ließ sich die Meinung, der Arzt - verheiratet, zwei Kinder - würde womöglich fliehen und sich ins Ausland absetzen, selbst in der bayrischen Justiz nicht mehr aufrechterhalten; er bekam Haftverschonung.

	Die 156 Fälle angeblich illegaler Abtreibung soll Theissen zwischen Dezember 1981 und März 1987 vorgenommen haben. Im Schnitt habe er pro Eingriff 400 Mark kassiert. In keinem einzigen dieser Fälle habe eine Indikation zum erlaubten Eingriff vorgelegen.

	Alle diese Frauen, denen der Arzt geholfen hat, sind ohne Verschlüsselung mit Namen und Vornamen in der Anklageschrift säuberlich aufgelistet. Der Prozess dürfte sie alle noch einmal an den Pranger bringen. Auch wenn in einigen Verfahrensabschnitten Neugierige nicht in den Zuschauerraum dürfen, müssen die Frauen ihre Anonymität preisgeben und abermals Details aus ihrer Intimsphäre offenlegen - eine moderne Spielart der Inquisition.

	Die Anklageschrift liest sich, als hätten ihre Verfasser sich vor lauter Verfolgungsfreude die Hände gerieben. Aufgeführt werden auch Vorwürfe, die dem Gynäkologen gar nicht vorgehalten werden dürfen: „Der Angeschuldigte hat bereits in verjährter Zeit eine Vielzahl von illegalen Schwangerschaftsabbrüchen gegen Entgelt vorgenommen."

	Sonnenklar jedenfalls für die Ankläger: Der Memminger Frauenarzt hat gewerbsmäßig gehandelt, damit sei "jeweils ein besonders schwerer Fall gegeben", der Strafrahmen reicht bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug. Damit nicht genug: „Die Verhängung eines Berufsverbots wird erforderlich sein."

	Ausgelöst wurde die Strafverfolgungslawine durch eine anonyme Anzeige bei der Steuerfahndung in Kempten. Der oder die Unbekannte hatte - womöglich unter Bruch des Steuergeheimnisses - mitgeteilt, Theissen habe Einkünfte aus Schwanger-schaftsabbrüchen bei seiner Einkommensteuererklärung nicht angegeben. Im Herbst 1986 nahm das Finanzamt Memmingen seine Ermittlungen auf.
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